
Der neue  
Schwerbehindertenausweis

	Ausgabe	durch	die	Länder
Der neue Ausweis kann ab dem 1. Januar 
2013 ausgestellt werden. Den genauen 
Zeitpunkt der Umstellung legt jedes 
Bundesland für sich fest.

	Übergangsfrist
Spätestens ab dem 1. Januar 2015 werden 
nur noch die neuen Ausweise ausgestellt.

	Kein	Umtauschzwang
Alte Ausweise bleiben gültig. Alle Nach-
teilsausgleiche können auch mit den 
alten Ausweisen in Anspruch genommen 
werden. Es müssen also nicht alle im 
Verkehr befindlichen Ausweise umge-
tauscht werden.
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	Spürbar	benutzerfreundlicher
Wie der Führerschein, der Personalausweis 
und die Bankkarten ist nun auch der neue 
Schwerbehindertenausweis eine handliche 
Plastikkarte. 

	Braille-Schrift
Blinde Menschen können ihren neuen 
Ausweis an der Buchstabenfolge sch-b-a 
erkennen.

	Praktisch	im	Ausland
Ein Hinweis auf die Schwerbehinderung 
in englischer Sprache hilft auf Reisen. Ein 
direkter Anspruch auf besondere Leistun-
gen im Ausland ist damit auch künftig 
nicht verbunden. Der englische Hinweis 
erleichtert aber den Nachweis im nicht-
deutschsprachigen Ausland, wenn es 
dort für schwerbehinderte Menschen 
besondere Regelungen gibt 
(z. B. ermäßigter Eintritt).

Der	neue	AusweisDas	ist	neu

 Merkzeichen Grad der Behinderung

Daten des Platz für sonstige
schwerbehinderten Eintragungen
Menschen

Ausstellungsbehörde  
und Geschäftszeichen
 
 Gültigkeitsdatum

So	

Hinweis auf die Schwerbehinderteneigenschaft  
in englischer Sprache

 Daten des 
 schwerbehinderten  
 Menschen
    
 Geschäftszeichen des
 Versorgungsamtes

 Gültigkeit Kennzeichnung
  in Braille-Schrift
 Berechtigung zur Mitnahme  
 einer Begleitperson


